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Kontaktpersonen-Nachverfolgung im Gesundheitsamt 

über Luca-App mittlerweile möglich 

 

Alle bayerischen Gesundheitsämter sind mittlerweile an das System der Luca-App 

zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung angebunden, auch das Gesundheitsamt 

Straubing-Bogen.  

Unternehmen, Organisationen oder auch Privatpersonen in Bayern, die Besucher 

Corona-konform registrieren wollen, können auf der Internetseite von Luca 

(https://app.luca-app.de) kostenlos einen oder mehrere Standorte anmelden und 

einen QR-Code generieren. Besucher mit einer installierten Luca-App auf dem 

Smartphone können über einen Scan dieses QR-Codes ganz einfach einchecken. 

Auch sie müssen nichts bezahlen. Die Luca-App findet sich im App Store von 

Smartphone und Tablet und kann kostenlos heruntergeladen werden. Für 

Unternehmen und Für Unternehmen und Organisationen steht zudem die Web-

Anwendung bereit. Wer kein Smartphone hat, kann sich beispielsweise vor Ort über 

ein Kontaktformular registrieren. Auch die Verwendung von analogen Medien – 

einem Schlüsselanhänger mit QR-Code – ist möglich. 

Bei Fragen zur Nutzung der App gibt es Unterstützung vom Anbieter 

unter: hello@luca-app.de. Betreiber von Locations können sich zudem an folgende 

Adresse wenden: locations@luca-app.de. Alle Kommunen in Bayern, die Fragen 

haben, wenden sich bitte an: bayern@luca-app.de. 



Im Falle einer bestätigten Corona-Infektion erfolgt über die Luca-App eine erste 

Warnung. Die Daten werden direkt und verschlüsselt an die Gesundheitsämter 

weitergeleitet und können dort genutzt werden. Im Gegensatz zu anderen 

Gästeregistrierungstools und auch zu analogen Gästelisten sind die persönlichen 

Daten der Gäste im Luca-System zu keinem Zeitpunkt für die Gastgeber sichtbar. Sie 

können ausschließlich von den Gesundheitsämtern entschlüsselt werden. Hierzu ist 

die Freigabe durch den Benutzers mittels Übersendung eines Mehrstelligen 

entschlüsselungs-codes notwendig. Die bayerischen Datenschutzbehörden waren 

bei der Umsetzung des Systems eng eingebunden. 

Die Corona-Warn-App (CWA) des Bundes dient der anonymen Warnung der 

Bürgerinnen und Bürger vor einem erhöhten Corona Infektionsrisiko. Diese App 

bleibt weiterhin vor allem dann wichtig, wenn Personen an Orten unterwegs sind, für 

die es keine Pflicht zur Gästeregistrierung gibt. Die CWA und Systeme der 

Gästeregistrierung ergänzen sich bei dem Ziel einer wirksamen 

Pandemiebekämpfung und sollten parallel genutzt werden. Apps, wie Luca, 

hingegen, dienen der persönliche An- und Abmeldung, etwa in einem Geschäft, in 

der Gastronomie oder bei einer Veranstaltung. Beim Auftreten eines Corona-Falles 

können so weitere Besucherinnen und Besucher schnell durch die Gesundheitsämter 

informiert werden. Es ist auch unbedingt empfehlenswert bei größeren Locations 

(z.B. Warenhäuser mit mehreren Ebenen, Parks, Bäder, Zoos etc.) diese in 

unterschiedliche kleinere Bereiche mit eigenen QR-Codes zu unterteilen, weil sonst 

ggf. zu viele Personen als mögliche Kontakte in Frage kommen. Diese sind dann de 

facto in der Praxis keine engen Kontaktpersonen, müssen aber trotzdem erst vom 

Gesundheitsamt in großer Anzahl ermittelt und kontaktiert werden. 

 


